33 K 30/25

Amtsgericht Duren

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Freitag, 19.06.2026, 09:00 Uhr,
2. Etage, Sitzungssaal 2.30, August-Klotz-Str. 14, 52349 Diiren

folgender Grundbesitz:

Wohnungsgrundbuch von Vossenack , Blatt 3106,

BV Ifd. Nr. 1

68/246 Miteigentumsanteil Miteigentumsanteil an dem Grundstick Gemarkung
Vossenack , Flur 8, Flurstiick 303, 304, 604, Gebaude- und Freiflache, Stockberg 23,
Grolde: 1.329 m?

verbunden mit dem Sondereigentum an samtlichen Raumen der im Aufteilungsplan
mit Nr. 2 bezeichneten Raumen.

versteigert werden.

Freistehendes, ehemaliges Einfamilienhaus, das in mehreren Bauabschnitten im
Wesentlichen 1993-1995 errichtet und erweitert wurde. Das Gebaude wurde in I-bis Il
-geschossiger Bauweise, nicht unterkellert und mit einer einseitig angebauten
Garage gebaut und im Jahre 2000 in drei Wohnungseigentume mit
Abgeschlossenheitsbescheinigung aufgeteilt.

Das gesamte Haus -somit die Wohnungen Nrn. 1-3 und die Garage- konnte
besichtigt werden. Alle Wohnungen sind zum Wertermittlungsstichtag unbewohnbar,
stark vernachlassigt und seit Jahren nicht bewirtschaftet.

Die hier zu bewertende Wohnung Nr. 2 liegt im Erdgeschoss rechts und umfasst
nach Teilungserklarung eine Kiche, Schlaf- und Wohnraum, Bad-WC und einen
Wintergarten. In der Abgeschlossenheitsbescheinigung ist der Wohnung Nr. 2 auch
ein Stellplatz rechts vom Eingang zugewiesen worden, dieser ist in der



Teilungserklarung jedoch nicht mehr aufgefiihrt und in der Ortlichkeit auch nicht
errichtet worden. Die Wohnflache wurde durch ortliches Aufmal mit 49,38 m?
ermittelt und die Nutzflache des angebauten Wintergartens (baufallig, Dach undicht)
mit 19,37 m2. Terrassenbereich mit Nr. 2 bezeichnet als Sondernutzungsrecht, in der
Ortlichkeit mit einem Holzlager zugebaut.

Die Zentralheizung liegt innerhalb der Wohnung Nr. 1.
Weitere Besonderheiten: siehe Gutachten

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 15.05.2025
eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemaR § 74a Abs. 5 ZVG auf
48.000,00 €
festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht spater als der
Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht
spatestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten
anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Glaubiger widerspricht.
Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berticksichtigt
und bei der Verteilung des Versteigerungserloses dem Anspruch des Glaubigers und
den Ubrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche
Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin
erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht ganzlich unbertcksichtigt.

Es ist zweckmalig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung
des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kundigung und
der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden
Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der
Berechtigte kann die Erklarung auch zur Niederschrift der Geschaftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des
nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehors entgegensteht, wird aufgefordert, die
Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt fur das Recht der
Versteigerungserlds an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.



	Amtsgericht Düren
	 
	Beschluss
	Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
	Freitag, 19.06.2026, 09:00 Uhr,2. Etage, Sitzungssaal 2.30, August-Klotz-Str. 14, 52349 Düren
	folgender Grundbesitz:
	Wohnungsgrundbuch von Vossenack , Blatt 3106,
	BV lfd. Nr. 1
	68/246 Miteigentumsanteil Miteigentumsanteil an dem Grundstück GemarkungVossenack , Flur 8, Flurstück 303, 304, 604, Gebäude- und Freifläche, Stockberg 23,Größe: 1.329 m²
	verbunden mit dem Sondereigentum an sämtlichen Räumen der im Aufteilungsplanmit Nr. 2 bezeichneten Räumen.
	versteigert werden.
	Das gesamte Haus -somit die Wohnungen Nrn. 1-3 und die Garage- konntebesichtigt werden. Alle Wohnungen sind zum Wertermittlungsstichtag unbewohnbar,stark vernachlässigt und seit Jahren nicht bewirtschaftet.
	Die hier zu bewertende Wohnung Nr. 2 liegt im Erdgeschoss rechts und umfasstnach Teilungserklärung eine Küche, Schlaf- und Wohnraum, Bad-WC und einenWintergarten. In der Abgeschlossenheitsbescheinigung ist der Wohnung Nr. 2 auchein Stellplätz rechts vom Eingang zugewiesen worden, dieser ist in derTeilungserklärung jedoch nicht mehr aufgeführt und in der Örtlichkeit auch nichterrichtet worden. Die Wohnfläche wurde durch örtliches Aufmaß mit 49,38 m²ermittelt und die Nutzfläche des angebauten Wintergartens (baufällig, Dach undicht)mit 19,37 m². Terrassenbereich mit Nr. 2 bezeichnet als Sondernutzungsrecht, in derÖrtlichkeit mit einem Holzlager zugebaut.
	Die Zentralheizung liegt innerhalb der Wohnung Nr. 1.
	Weitere Besonderheiten: siehe Gutachten
	Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 15.05.2025eingetragen worden.
	Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf
	48.000,00 €
	festgesetzt.
	Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als derVersteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Rechtspätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Gebotenanmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht.Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigtund bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers undden übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderlicheGlaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungsterminerfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.
	Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnungdes Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung undder die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckendenRechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. DerBerechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.
	Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder desnach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, dieAufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor dasGericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht derVersteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

